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Il- 63 Ger Beilage:1 zu Jen Stenographischen Protokollen 

. des Natlonulratcs XVI. Gcsctzgebungspenode 

~. i~ T R i\ G 

Präs. :._198_3_-0&-_ ' 5 r~a. 3018 

der Abgeordneten 

und Genossen 

betreffend Bundesgesetz! si t de.ill die NatioDalra tS-h'ahlordnung 1971 

geändert Hird 

Der N3tionalrat wolle bes=~ließ2~: 

Bundesgesetz vorn ................ , mit dew die Nationalrats- '. 
l·~ahlordnun<} 1971 qeändp.l."-':' ',;lr~ 

Der NaLionalrat hat bcschlos~en: 

~ _ t i ~ e 1 I 

Die Na tionalra ts-l,iahlorc:--.'_mg r BG13L. Nr. 391(1970 i. d. F. der 

-Bundesgesetze EGBL. Nr. 194/1971 ür;d.BGBL. Nr. 280/1973 ~sov .. ie 

des Art. XV des Bundesg~set~es SGBL. Nr. 403/1977 und BGBL. 

"Nr. 93/1979 wird geänae~t wie felgt: 

1. § 7 hat zu lauten: 

.. § 2. Hahlkreise, "lahlkreisverbände, Stimmbezirke 

I 

<1> Das Bundesgebiet wird fUr Zwecke der Wahl in 24 Wahlkreise 

eingeteilt. In den Bundesllindern ~iederösterreich, Oberöster­

reich und iHcn \\'crden je 51 in der Stcierrrark 4 Hahlkreise ein­

gericlltet. Die Bundesl~nder Durgenland, Ktirnten! Salzburg, 

Tirol und Vorarlbcrg bilden Je einen Wahlkreis. Die W~hl~ 

kreisgrenzen dilrfen die Grenzen der pOlitischen Be=irkc 

nicht schncidcl1~ Der \~ahlkrcis fiihl:t die Bezeichnung des 
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Bundeslandes und erhält eine zweistellige Nummer, deren 

Zehnerstelle sich nach der alphabetischen Reihenfolge der 

• 

-2-

.. Bundesländer richtet. Die Einerstelle "'lird in den Bundes­

ländern Burqenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg 

mit 0 bezeichnet und in den Bundeslänqern Niederösterreich, 

Oberösterreich, St2iermark, und Hien in regionaler Heihen­

folge (si~he Anlage 1a) vergeben. 

(2) Die Wahlkreise der Bundesländer Niederösterreich, Ober­

ös~erreich, Stp.ierffiark und Wien "'lerden zunächst zu Landes­

wahl:~r ei sverbä.nden zusz:.:nrnengef aßt, die den Namen des be­

Lreffenden Bunde.slarldes tragen und mit den römischen Ziffern 

I-IV in alphaD~tL:;cher Reihenfolge dieser Bundesländer 

Lezeichnet werden. 

(3) Die Landeswahlkreisve~tände und die übrigen Wahlkreise der 

Bundesl~nder Bu~genland, Kärnten, Salzburg, Tirol und Vor­

arlbelg bil~en schli~ßlich zwei Bundeswahlkreisverbände: 

der BUr!deswahlkreisverband A setzt sich aus den Bundesländern 

Burgenland , Niederösterreich und \'l.ien :zusammen, der Burdes­

wahlkreisvernand B aus den Bundesländern Kärnten, Oberöster­

reich, Salzburg, Staiermark, Tirol und Vorarlberg. 

(4) Die Stimmenabgabe erfolgt ",Tor der örtlichen Hahlbehörde. 

Örtliche \·lahlbchörden sind die Gemeinde\vahlbehö=den ·und 

Sprcng 121 y.:ah lbehörden. 

(5) Jeder politische Bezirk und jede Stadt mit eigenem Statut 

bildet einen Stimmbezirk. In der Stadt t'lien ist jeder Ge­

meindebezirk ein Stinunbezirk." 
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2. § 10 hat wie folgt zu lauten: 

"§ 10. Kreiswahlbeh5rden 

(1) Für jeden Wahlkreis wird eine K~eiswahlbeh6rde einge-

setzt und zwar in den Bundesl~ndern Burgenland, Kärnten, 

Salzburg I Tirol unO. Vorar2.berg am Sitz ::Ies Amtes der Landesregierun; 

in den Bundesländern Niederösterreich, Ober6sterreich und 

Steiermark am Sitz der j e·,·;eils zuständigen Bezirkshau-pt­

mannschaft (EH), in Wien bei dem jeweils zuständigen 

Magistratischen Bezirksamt. 

(2) Die Sitze di~ser Kreiswahlbehörden werden durch Verordnung 

der Bundes:Lcglerun'] :1üch Zustinunun';! der betreffenden Landes­

reg ierUllg bestirru":1t. 

(3) Die KreisHahlbehörde nesteht in dem einen einzigen ~lahl-

3:reis bildenden Bur.desland aus dem Landeshauptmann oder 

einem von ihm zu bestellenden ständigen Vertreter als 

Vorsitzenden und Kreiswahlleiter sovie aus neun Bei­

sitzern. In den V;ahlkreisen der übrigen Bunde~länder. 

tritt an Stelle des L~ndeshauptmannes der jeweilige 

Bezirkshau9~mann, in Wien der Bezirksvorsteher des 

betreffenden Bezir~s~deLin der Anlage 1a als Sitz bezeichnet 
-wi.r.:i. Hiebei kann der Bezirksmu::,-tmann bzv.T 

•• Bezirksvorsteher einen ständigen 

Vertreter best:.ellen, der sodann den Vors i tz der Kreiswahlbehörde, die ebenso 
nem Beisitzer aufweist, führt. 11 

3. § 11 Abs. 2 hat zu lauten: 

. 
"(2) Vorsitzender der Landesverbandswahlbeh5rde in dem in 

mehrere h'cJ.hlkreise gegliederten Bundesland ist der 

I.anclc~htiuptmann des jeweiligen Bundeslandes. Für 
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die Bundesverbandswahlbeh6rde A ist der Blirgermeister 

der Stadt Wien als Landeshauptmann, für die Bundesver­

bandswahlbehörde B der Landeshauptmann von Steiermark 

der Vorsitzende. 1I 

4. § 15 Abs. 2 hat wie folgt zu lauten: 

"(2) Die Berufung der Beisitzer und Ersatzmänner in den übrigen 

neu zu bildenden Wahlbehörden obliegt den neuen Wahlbehörden, 

und zwar bei den Landesverbands-,Bundesverbands- und Kreis­

wahlbehörden der Hauptwahlbehörde, bei den Bezirkswahlbe-

.-
." 

hörden der Kreiswahlbehörde und bei den Gemeinde- und sprengel­

behörden der Bezirks'dahlbehörde. Tritt hiedurch in der Zusammen­

setzung der Wahlbehörden gegenüber dem Zeitpunkt der Wahl­

ausschreibung eine Änderung ein, so haben die Vertrauens-

männer der von der Änderung betroffenen Parteien (§ 14 Abs.1) 

innerhalb der von der Wahlbeh6rde zu bestimmenden Frist die 

erforderlichen Vorschläge einzubringen." 

5. § 38 Abs. 1 hat wie folgt zu lauten: 

"'(1) Vor Auflegung des Wählerverzeichnisses (§ 28) haben die 

Bezirkswahlbehörden die Zahl der wahlberechtigten Personen 

im Stimmbezirk, getrennt nach Männern und Frauen, der Kreis­

wahlbehörde und diese für ihren Bereich der Hauptwahlbeh6rde 

telefonisch oder fernschriftlich bekanntzugeben." 
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~ § 45 Abs. 2 hat ,·/ie folgt zu lauten: ;). 

"(2) Der Kreiswahlverschlag muß von wenigstens drei Mitqliedern 

des Nationalrates unterschrieben oder von mindestens 

200 Personen die am Stichtag in einer Gemcin~e des Wahl­

kreises als '..:--lberec:;'tigt in der -Hahlevidenz eingetragen 

waren i unte~z~~tzt sein. Hiebei sind deQ Kreiswahlvorschlag 

die nach ~uster Anlaqe 3 ausgefüllten und ~ernäß Abs. 3 

eigenhändig unterfertigten Unterstüt.zungserklärnngen anzuschli~ße..,. ,-

7. § 46 hat zu lauten: 

"§ 46. Inhalt der Kreiswahlvorschläge 

(1) Der Kreiswa~lvorschlag hat zu enthalten: 

1. die unterscheide~de Parteibezeichnung in Worten und 

eine allfällige Xurzbezeichnung in Buchstaben; 

2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis von höchstens 

doppelt so vielen Bewerbern, wie im Wahlkreis Abgeordnete 

zu wählen sind, in alphabetischer, mit arabiachen- Ziffern 

bezeichneten Reihenfolge unter Angabe des Zu- und Vor­

namens, Geburtsjahres, Berufes, und der Adresse jedes 

Bc\vcrbcrs; : 

3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Ver­

treters (Zu- und Vorname, Beruf, Adresse); 

4. eine Reihenfolge der Bewerber für den Fall, daß 

. gcm~ß § 97 Abs. 4 ~~ndate auf Grund von Wahlpunkten nich~ 

vollsttlndig vergeben werden können. 
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: 

(2) In den \'lahl vorschlag darf ein Be\olerber nur dann aufgenornmen 

werden, wenn er hiezu seine Zustimmung schriftlich erklärt 

hat. Die Erklärung ist dem Nahlvorschlag anzuschließen. 
o. 

(3) Die Kreiswahlbehörde hat Abschriften der bei ihr einge­

brachten KreisHahlvorschläge unverzüglich der Haupt\olahl­

behörde vorzuleg8n. Desgleichen sind auch nachträgliche 

Änderungen, die in den gemäß § 52 veröffentlichten Kreis­

wahlvorschlägen bcrUcksichtigt wurden, der Hauptwahlbe­

hörde ungesäumt zu berichten. 

(4) Die wahlwerben~en Parteien haben an den Bund einen Beitrag 

für die Kost2n der Hersi:.ellung d8s amtlichen Stirrunzettels 

in der Höhe von 6.000,- Schilling zu leisten. Der Beitrag 

ist gleichzeitig mit ~2r Ubermittlung des Wahlvorschlages 

(Abs. 1) bei der Kreiswahlbehörde bar zu erlegen. Wird 

der Kostenbe5trag nicht erlegt, so gilt der Wahlvorschlag 

als nicht eingebracht. 

(5) Ein Bewerber darf nur in einem einzigen Kreiswahlvorschlag 

f h
o 11 

au'sc eJ..nen. 

B. § 75 Abs. 1 und 2 haben wie folgt zu lauten: 

.0 

rt (1) Der amtliche Stimmzettel des Hahlkreises hat für jede 

wahlwerbende Partei eine gleichgroße Zeile vorzusehen. 

Sie hat die Listennummer, einen Kreis und die Partci-' 

bezeichnung einschließlich der allfälligen Kurzbezeichnung 

zu cnth~ltcn. Ferner sind die Namen aller Kandidaten für 
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jede Parteiliste getrennt in alphabetischer Reihenfolge 

mit Angabe des Geburtsjahrganges, des Berufes und Wohn­

ortes anzuführen und am jeweils rechten Rand mit einern 

Kreis zum Anhake.'1 zu versehen ·(siehe .~nlage 5). Der Stimnzettel hat ferner 

'den Hinweis zu enthalten, daß der Wähler nicht nur die 

gewünschte Parteiliste, sondern auch den Kandidaten der 

gewählten Parteiliste Vorzugsstimmen durch Ankreuzen 

erteilen kann.'-

'. 
- 9~. § 76 hat wie folgt zu lauten: 

"§ 76. Leerer amtlicher Stimmzettel 

(1) Der leere amtliche Slim.'"!1zettel hat eine Rubrik, in die 

der i'lähler äie rarb:übezeichnung (Kurzbezeichnung) sowie 

Bewerber der von ihm gewählten Partei, denen er eine 

Vorzugsstimrne geben 'dill, eintragen kann sowie die aus 

dem Muster Anlage 6 ersichtlichen Angaben zu enth~lten. 

Der leere amll~che Stimmzettel darf nur auf Anordnung 

der Haupt\-lahlbehörde hergestellt werden. 

(2) In allen Wahllokalen haben die Kandidatenlisten aller 
u 

wahlwerbenden Parteien aller Wahlkreise aufzuliegen. 

Die ~erzei tigen Abs. 2 und:. 3 erhal ten die Bezeichnung Abs. 3 und 4. 

10. § 79 hat wie folgt zu lauten: 

1\ § 79. Bezeichnung von Bc\"rerbern durch den \'1ähler (Vorzugsstir.une) 

(1) Dcr Wähler kann einem oder mehreren der alphabetisch 

" . 
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.. 

angeführten Kandidaten, der von ihm gewählten Partei~ 

liste, durch Ankreuzen eine Vorzugsstimme geben. Bei 

leeren amtlichen Stimmzetteln ist diese Eintragung 

gültig! wenn aus ihr eindeutig hervorgeht, welche 

Bewerber der gewählten Parteiliste der Wähler be­

zeichnen wollte. Dies ist insbesondere dann der Fall, 

wenn die Eintragung mindestens den Familiennamen des 

Bewerbers oder bei Bewerbern derselben Partei liste 

~it gleichen Namen ein entsprechendes Unterscheidungs­

merkmal (z.B. Angabe der Reihungsziffern in der Partei­

liste, des Vo~namens! Geburtsjahres, Berufes oder der 

Adresse) enthält. 

-(2) Die Be2eichnung eines Bewerbers durch den Wähler gilt 

als nicht beigesetzt, wenn mehrere Bewerber oder der 

Bewerber ei~e Parteiliste bezeichnet wurde, der nicht 

Bewerber der vom Wähler gewählten Parteiliste ist." 

11. § 81 Abs.2 hat wie folgt zu lauten: .. 

1I (2) Bezeichnet der W~hler Bewerber, die einer anderen Partei­

liste angehören als der, die er angezeichnet hat, so 

gilt diese Stimme für jene Partei, die er bezeichnet hat." 

12. § 82 Jl.-bs. 2 hat \de folgt zu lauten: .. 
"(2) 

: 

Der \'~ahlkartem\'ähler kann auf dem ihm ausgefolgten leeren 

amtlichen Stirnmzet tel Be\'lerber der von ihm gC\vähl ten 

Partei bezeichnen," 
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13. § 91 Abs. 1 hat wie folgt zu lauten: I 

P(1) Jeder Bewerber auf der Parteiliste eines im Wahlkreis 

veröffentlichten Kreiswahlvorschlages erhält für jede 

gültige Ankreuzung seines Namens (Vorzugsstimme) auf dem 

amtlichen Stiw~zettel oder Bezeich~ung auf dem leeren 

Stimmzettel du;:-ch den \'lähler (§§ 79 ·Abs. 1, 82 Abs. 2) 
, 'l '- /. einen Wahlpunkt z~ge~el ~. 

14. § 91 J..bs. 3 entfilllt. 

1 5. § 9 6 Ab s. 5 hat \'l i e f. 0 1 g t 2. U 1 a u te n : 

~(5) Mandate, die bei dies~r Verteilung innerhalb des Wahl­

kreises nicht vergeben.werden können (Restmandatei , 

sO\'lie Parteisti.IT'~en, deren Zahl für die Zuteilung eines 

oder eines weiteren Mandates an eine Partei nicht aus-

reicht (Reststi~~en), sind der zuständigen Verbands­

wahlbehörde zu üb~rweisen. In den Bundesländern Nieder­

österreich, Oberösterreich, Ste~erm~rk'und Wien ist die~ 

die zuständige Landesverbandswahlbeh6rde, in den übrigen 

Bundes lälldern die zuständige Bundesverbands\-lahlbehörde. 11 

16. § 97 Abs. 3 und 4 haben Hie folgt zu lauten: 

'. 

"(3)' Die Reihenfolge der Zuweisung der Mandate richtet sich 

lliebei nach der Reihenfolge der'Wahlpunktezahlen eines 

jeden Bewerbers, wobei die Reihenfolge mit der Höchst­

zahl der Wahlpunkte beginnt, der jeweils die nächst­

niedrigere An7.ahl der Wahlpunkte folgt. Hätten hienach 

.1 

-' 

.. 
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zwei oder mehrere Bewerber auf die Zuweisung eines 

Mandates den gleichen Anspruch, weil sie die gleiche 

Anzahl von Wahlpunkten aufweisen, so entscheidet, wenn' 

es sich um die Zuweisung nur eines einzigen der betreffenden 

Partei zufallenden Mandates oder um die Zuweisung des in 

Betracht kommenden letzten an diese Partei zu vergebenden 

Mandates handelt, das Los. 

(4) Mandate einer Partei, die auf Grund der Wahlpunkte 

nicht oder nicht zur Gänze 3n Bewerber vergeben werden 

können, sind den Bewerbern in der Reihenfolge zuzuweisen, 

in der sie in der dafür vorgesehenen Parteiliste gemäß 

§ 46 Abs. 1 Z. 4 aufscheinen. Hiebei bleiben Bewerber 

außer Betracht, die be~eits auf Grund ihrer Wahlpunkte 

ein Mandat zugewiesen erhalten haben. n 

17.§ 101 hat wie folgt zu lauten: 

n§ 101 Einbringung der Verbandswahlvorschläge 

(1} Wahlwerbellden Parteien, die Kreiswahlvorschläge einge­

bracht haben, steht nur dann ein Anspruch auf Zuweisung 

von Restmandaten in zWeiten Ermittlungsverfahren zu, wenn 

sie einen Verbandswahlvorschlag eingebracht haben ~nd 
r 

gemäß § 102 Abs. 1 nicht von der Zu\veisung von Restmandaten 

ausgeschlossen sind. 
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(2) Die Restmandate werden von den Landesverbandswahlbehörden 

in Niederösterreich, Oberösterreich, Steiermark und Wien 

- in der Reihenfolge der ~'lahlpunktesummen (Vorzugsstirnrnen) 

auf jene Kandidaten verteilt, die im 1. Ermittlungsverfahren 

nicht zum Zuge ge1<or\1 ... 'TIen sind. Die 't,.rahhverbenc:.en Parteieh 

haben für den Fall, daß alle Kandidaten nit Vorzugsstimmen 

-(Wahlpunkten) bereits Mandate. erhalten haben und der Partei 

im 2. Ermi ttl-u!19"sve!:"fahren noch. ~1andate zustehen, auch 

-einen Verbandswahlvorschlag einzubringen. 

(3) Der Verbandswahlvorschlag ist spätestens am achten Tage 

vor dem Wahl tage bei der Verbandswahlbehörde einzubringen; 

er muß von wenigstens einer Person unterschrieben sein, 

die in einem Kreiswahlvorschlag eines Wahlkreises des­

selben Wahlkreisverbandes als zustellungsbevollmächtigter 

Vertreter einer Partei derselben Parteibezeichnung aufge­

nommen ist. ~n den Verbands· ... lahl vorschlag dürfen ·nur 

Personen aufgenommen vIerden, die- als Bewerber dieser 

Partei in einem Kraiswahlvorschlag angeführt sind. 

(4) Der Verbandswahlvorschlag hat zu enthalten: 

1. die unterscheidende Parteibezeichnung in Norter~ und 

eine allfällige Kurzbezeichnung in Buchstaben; 

2. die Parteiliste, das ist ein Verzeichnis der Bewerber 

fUr-die Zuweisung von Restmandaten im zweiten Ermittlungs­

verfahren. In der Parteiliste sind die Bewerber in der 

beantragten ReihenfOlge mit arabischen Ziffern unter Angabe 

des Zu- und Vornamens, Geburtsjahres, Berufes und der 

Adresse jedes DC"''o'erbers zu verzeichnen. -Bei jede~ Be:werbcr 

ist auch anzugeben, in welchem Wahlkreis er als ·rie"~.;erber 
eines l\rcis\>cJ.hl vorschlages nufscheint; 

. 
"-
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3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmächtigten Ver­

treters (Zu- und Vorname, Beruf, Adresse). 

-(5) Die Verbandswahlbehörde hat die Verbands\vahlvorschläge­

unverzüglich nach ihrem Einlangen zu überprüfen, ob sie 

den Vorschriften der Abs. 1 und 3 entsprechen. Verbands­

wahlvorschläge! die diesen Vorschriften nicht entsprechen, 

gelten als nicht eingebracht. 

(6) spätestens am siebenten Tage vo~ dem Wahltage hat die ~ 

Verbandswahlbehörde die Verbandswahlvorschläge abzu­

schließen und im \il\.mtsblatt zur l'liener Zeitung ll zu 

verlautbaren. 

(7) Die BestimmuEgen ~bs. 2 bis 6 qelten für die Bundes-

länderwahlkreise Burge~land, Kärnten, Salzburg, Tirol 

und Vorarlberg sinngemäß mit der Maßgabe, daß die Ver­

teilung von RestQandaten erst im jeweiligen Bundeswahl­

kr'eisver.band durch ein 3. Ermittlungsverfahren erfolgt 

,und zwar gemeinsam mit jenen Restmandaten, die auch im 

,2. ErmittluD0sverfahren durch die Landesverbandswahlbe­

hörden in Niederösterreich l Oberöst~~reich, Steiermark 

iund Wien nicht vergeben werden konnten. 

(8) Die wahlwerbenden Parteien haben für den Fall, daß im 
3. Ernittlungsverfa~rell durch 31e beiden Eundeswahlkreis-

behörde~ Mapdate vergeben werden müssen, =ür die es keine 

Be;'icrber mit 'i...;rahlpunkten (Vorzugsstirnnen) gibt, auch Bundes­

vcri:lanc:.S\oJahl vorschli5.ge nach den Bestiriu:mngen der-

Abs. 3 bis 6 einzubringen. Für die Verteilung an 

Kandidaten r:lit i'iahl::>unkten (Vorzugsstirnnerd gilt. die 

Reihung \-;ie in J-ills. 2 sinngemäß. 11 
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18. § 102 hat wie folgt zu lauten: 

ft §102. Ermittlung und Zuteilung der Restmandate 

(1) Parteien, denen im ersten Ermittlungsverfahren im ganzen 

Bundesgebiet kein Mandat zugefallen ist, haben auch im 

zweiten une dritten Ermittlun0sverla~ren auf die Zuweisung 

von Restmandaten keinen Anspruch. 

(2) Die Landesverbandswahlbehörden stellen zunächst auf Grund 

der ihr ven den Kreiswahlbehörden gemäß § 98 Abs. 5 über­

mittelten Gleicr.schriften der Niederschriften der Kreis­

wahlbehörder: die J,nzahl der innerhalb des Wahlkreisverbandes 

im zweiten Ermittlungsverfahren zu vergebenden Restmandate 

und die Summe ce~ bei jeder gemäß Abs. 1 in Betracht 

kommenden Parteien verbliebenen Reststim.."!len fest. 

(3) Auf diese Parteien werden die im zweiten Ermittlungsver­

·fahren zu vergebenden Restmandate nach den Bestinunungen 

des § 96 vert.eil t , \'JObei Abs. 3 s~nngemäß auf die zu 

vergebenden Rest~andate im Landeswahlkreisverband anzu-

wenden ist (Hare 1 sche3 Verfahren) • 
I' 

19.§ 103 Ans. 1 hat zu lauten: 

Q(1) Die im zweiten Ermittlungsverfahren zu vergebenden 

Mandate (§ 102) werden den Bewer~ern der Parteien nach 

den Bestimmungen des § 101 Abs. 2 zugeteil t .• , 

. ". 
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.. 20. § 103 Abs. 5 hat zu "lauten: 

"(5) Sodann hat die Verbandswahlbehörde das verlautbarte Er­

gebnis unverzüglich telefonisch und fernschriftlich der 

zuständigen Bundesverbandswahlbehörde bekanntzugeben 

und dieser die Wahlakten der Verbandswahlbehörde zu 

übersenden. 11 

.'. 

21. Nach. § 103 wird folgender § 103 a cingefGgt: 

u § 103 a. Drittes Ermittlungsverfahren 

(1) Die von den vier Landeswahlbehörden in Niederösterreich, 

Oberösterreich, Steiermark un4 Wien und von den Kreis­

wahlbehörden in Burgenland, Kärnten, Salzburg, Tirol und 

Vorarlberg im :~eiten bzw. ersten Ermittlungsverfahren 

nicht vergebenen Restmandate sind auf die in diesen Ver­

fahren ermittelten Restsiimmen im jeweiligen Bundeswahl­

kreisverband nach einem dritten Ermittlungsverfahren zu. 

vergeben. 

(2) Die Hahlzahl hiefur 'vJird nach Abs. 3 und 4 bere::hnet 

(D'Hondt'sches Verfahren). 

(3) Die Summen der Reststimmen werden, nach ihrer Grüße 

. geordnet, nebeneinander geschrieben; unter jede Summe 

wird die Hälfte geschrieben, darunter das Drittel, das 

Viertel und nach Bedarf die weiterfolgenden Teilzahlen. 

" -
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(4) Als Wahl zahl gilt bei bloß einern zu vergebenden Rest­

mandate die größte, bei z~lei zu vergebenden Restrnandaten 

die zweitgrößte, bei drei Restmandaten die drittgrößte, 

bei vier die viertgrößte usw. Zahl der so angeschriebenen 

Zahlen. 

(5) Jede Partei erhält so viele Restmandate, wie die Wahl­

~ahl in ihrer Reststirnmensur.~e enthalten ist. 

(6) Wenn nach dieser Berechnung zwei Parteien auf ein Rest­

mandat den gleichen Anspruch haben, entscheidet das Los. 

(7) Die im dritten Ermittlungsverfahren zugeteilten Mandate 

(2. Restmandate) werden den Bewerbern der Parteien in 

der Reil).enfolge der vlanlpunktsummen (Vorzugsstinunen) 

zugewiesen, soweit diese weder im ersten noch im 

zweiten Ermittlungsverfahren Mandate erhalten haben. 

Sind keine Bev;erber mit UorzugsstiImnen mehr vorhanden, so ist 

die Reihenfolge auf den Bundesverbandwahlvorschlaq der betref­

fenden wahlw2rbenden Partei für die Zuteiluriq entscheidend .. 

(8) Die Bundesverba'1clswahlbehcrden haben da<; Ergebnis i..'rre.!" Feststellung 

um dritten Ermittlungsverfahren wie folgt zusao@enzufassen: 

a) die Zahl der auf die einzelnen Parteien entfallenden 

Reststimmensurnmen: 0" 

b) die Zahl der auf jede Partei entfallenden Restmandate; 

oe) die Namen der Bewerber, denen Restmandate gemäß § 103a 

zugewiesen \-rurden. " 

(9) Das Ergebnis der Ermittlungen der 3unde5verba~dswahl~cllörde 
ist in einer Niederschrift zu verzeichnen: Diese Nieder­

schriftnat mindestens zu enthalten: 
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a) die Namen der an- und ab\vesenden Hitglieder der Bundesver­

bandswahlbch6rde; 

b) die Feststellungen gemäß Abs. 8 

(10) Das Ergebnis der Ermittlung ist in der im Abs. 8 be­

zeichneten Form unverzüglich zu verlautbaren. Die Ver­

lautbarung hat an der Amtstafel des k~tes zu erfolgen,'­

dem der Vors i tzende der Bun.::esverbandS\·.uhlbehörde angehört. 

Die Verlautbarung hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, 

an dem sie an der Amtst~fel angeschlagen wurde . 

. (i 1) Sodann hat die Eu..'"1(:esverbandsv;a..t1.1l.l:x~J1Örde das verlautbarte 

Ergebnis unverzüglich telefonisch und fernschriftlich 
. , 

der Hauptwahlbehörde bekanntzu~eben und dieser die 

WaHlakten der Bundesverbandswahlbehörde zu übersenden. 

2,2 .Der Anlage zur Na tionalra tS-\'iahlordnul!g 1971 ist folgende 

Anlage 1 anzufü~en: 
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Bezeichnung der Wahlkreise 

10 Burgenland 

20 Kärnten 

Anlage 1 

30 Niederösterreich: = Landeswahlkreisverband I 

31 Viertel ober dem Nienerwald 

32 Viertel unter dem \'Henerwald 

33 Viertel ober dem Manhartsberg 

34 Viertel unter dem Manhartsberg 

35 \1ien-Umgebung 

40 Oberösterreich: = Landeswahlkreisverband 11 

41 Linz und Umgebung 

42 Innviertel 

43 Hausruckviertel 

44 rl':caunv iertel 

45 l'1ühlviertel 

50 Salzburg 

60 Steiermark: = Landeswahlkreisverband 111 

61 Graz une Umgebung 

62 ~1ittel- und Ur.terstei.-er 

63 Oststeiero 

64 Obersteier 

70 Tirol 

80 Vorarlberg 

90 Wien: Landeswahlkreisverband IV 

·91 Hien-Zentrum 

92 '~ien-·Siiäos1: 

"93 1\'icn-"Süd\,'cs t 
. 

9~ \ücn-l'\onh,'est 

95 Hicn-Ost 

-17-

" 

o' 

.. 
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23. Nach dieser Anlage 1 wird folgende Anlage 1 a eingefügt: 

Anlage 1 a 

Sitze und Bereich der Kreiswahlbeharden 

10 Burge.nland: Amt der burgenländischen Lande~regierung o. 

20 Kärnten: Amt der Kärntner Landesreqierung 

30 Niederösterreich: 

31 Viertel ober dem Nienerwald: Sitz M~gistrat St. palten: 0 

Bezirksha~ptrnannschaft l~stetten, Lilienfeld, Melk, St.P5lten-Land 

Scheibbs, Waidhofen a.d.Ybbs-Stadt 

32 Viertel unte.r dem Wienerwald: Sitz Magistrat Wr. Neustadt: 

Bezirkshauptmannscha:t Baden, Burck a.d.Leitha, Neunkirchen, 

,Wr. Neustadt Stadt und Land 

33 Viertel ober dem Manhartsberg: Sitz Magistrat Krems a.d.Donau: 

Bezirkshauptrnannschaft Gmünd, Horn, Krems-Stadt und Land, 

Waidhofen a.d. Thaya, Zwettl 

34 Viertel unter dem Manhartsberg: Sitz Bezir~shauptmannschaft 

Korneuburg: Bezirkshauptmannschaft Gänserndorf, Hollabrun~: 

Korneuburg, Mistelbach a.d.Zaya 

35 Wien-Umgebung: Sitz Bezirkshauptmannschaft Madling: 

Bezirkshauptmannschaft J.lödling ~ Tulln.'--l'licn...;.Umgcbung 
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40 Oberösterreich: 

41 Linz und Umgebung: Sitz Magistrat Linz: 

Bezirkshauptmannschaft Linz Stadt und Land 

42 lnnviertel: Sitz Bezirkshauptmannschaft Ried i. lnnviertel: 

Bezirkshauptmannschaft Braunau a. lnn, Ried i. Innviertel, 

Schärding 

~3 Hausruckviertel: Sitz Magistrat Wels: 

Bezirksha~ptmannschaft Eferding, Grieskirchen, Vöcklabruck, 

Wels Stadt und Land 

44 Traunviertel: Sitz Magistrat Steyr: 

Bezirkshauptmannschaft Gmunden, Kirch20rf a.d. Krems, 

Steyr Stadt und Land 

45 Mühlviertel: Sitz BeziI~shauptmannschaft Freistadt: 

Bezirkshauptmannschaft Freistadt, Perg, Rohrbach, Urfahr-Umgebung 

. , 
50 Salzburg: ~t der Salzburger Landesregierung 

60 Steiermark: 

61 Graz und Umgebung: Sitz Magistrat Graz: 

Bezirkshauptmannschaft Graz Stadt und Umgebung 

62 Miitel- und Untersteier : Sitz Bezirkshauptmannschaft Leibnitz: 

Dezirkshauptmannschaft Deutschlandsberg, Leibnitz, Radkersburg, 

Voitsberg 

: 
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63 Oststeier Sitz Bezirkshauptmannschaft Feldbach= 

Bezirkshauptmannschaft Feldbach, Flirstenfeld, Hartbarg, Weiz 

640bersteier Sitz Bezirkshauptmannschaft Leoben: 

Bezirkshauptmannschaft Bruck a.dMur, Judenburg, Knittelfeld 

Leoben Liezen, Mürzzuschlag, Murau 

70 Tirol: Amt der Tiroler Lande~rcgierung 

80 Vorarlberg: Am~ der Vorarlberger Landesregierung 

QO \\';'en: 

91 Wien-Zentrum: Sitz Magistratisches Bezirksamt Innere Stadt: 

Bezirke 1, 4, 5, 6, 7, ß, 9 

92 \'lien-Südost: Si-tz J'.1agistratisches Bezirksamt ~avori ten: 

Bezirke 3, 10, j 1 

93 _ \-!ien-SüG.\vest : Sitz }~agistratisches Bezirksamt Hietzing: 

Bezirke 12, 13, 14, 15, 23 

94 Wien-Nordwest: Sitz Magistratisches ßezirksamt Hernals: 

Bezirke 16, 17, 18, 19 

,. 
95 Wien-Ost: Sitz Magistratisches Bezirksamt Floridsdorf : 

Bezirke 2, 20, 21, 22 

..: 
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24~ Die Anlage 5 hat wie folgt zu lauten: 

... ~nlage 5 

. . -. 

Amtlicher Stimmzettel ... 

0" 
~ . . 

für die 

Nationalratswahl am ••••• c ••••••••••• 

ldahlkreis: ....... .......... 

A. 

: ! , 
Li.ste { Für ge'i'lähl ::'e ?art'2i I Kurzbe- Partei-} I 

Nr. I im KT{ö;is ei::1 
j zeichnung bezeichnung ! 

! I 
! j: I : \ 

I einsetzen , 
i I 
I I ~ 
t ! , I , 

0 , 

I 1 I 

I - . 
; 

I I , 

0 
. 

'"' I : : 
.:.:, .. ! \ . • -0 . . 

! I 

! I 
~ .., I 

0 
, .::> I ! 
; 

! I ; 

i 

I I 
1 4 0 ...... . , 

t 1 
; 

I I l 5 0 0 

~ 

I 
., . 

i I j . 
l I 

i 6 : 0 ~ 

I 7 I 0 . . • 
~ . . . . . .. 
i : ... ,. 
1 

... 
j-

,t J :8 0 .j 

I : t • 

B. 
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0 
" \ . r-o\. 
( i 
"-" 

0 
f ~ ..... 

\--... 

{" , 
\J 

Amtlicher Stimmzettel 

(Rückseite) 
B. 

:. ! Kandidatenliste 

Zur Beachtung: 

Der Wähler kann beliebig vielen der in alphabetischer Reihen­

folge angeführten Kanäiäate~ jener Parteiliste, die er unter 

A angekreuzt hat, durch lmkreuzung seine Vorzugsstimme geben . 

. Z\uch ODTle Bezeichnung einer VorzugsstiIn..rne bleibt der Stimmzettel 

gültig. 

Liste !: Kurzbezeichnung - (Parteibezeichnung) : 

i1"'··'~\ I. 
Bewe.J..-ber l'1- '-.r~ Bewerber D 

BeHerber B 0 Bewerber E 

;-... 

Bewerber ( ) C Bewerber F 
~ 

etc.,etc.,etc.,stc.,etc.,etc.,etc., 

Liste 2: Kurzbezeichung (Parteibezeichnung) : 

Bewerber A 0 Bewerber D 
--" 

Bewerber B . 0 BeHerbe~" E 

Bewerber C o I3e\ ... erber F 

co • __ _ _ •• __ _ _ • • _ • 

.1. 

"' 

i ", 

. -
f 

. . . 
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25. Die Anlage 6 hat wie folgt zu lauten: 

. '1 

Anlage 6 

Wahlkreis Nr.: . . . . . . . . . 
Vom Wahlleiter einzusetzen! 

Leerer arr.tlicher Stimmzet~el 

für cJ.ie 

Natiun~lratswahl am 

. : -
Vom '~ähler gewählte 

~ 

Partei -
, 

Partcibczeichung Bezeichnung von Bewerbern 

(Rurzbczeichnung) durch den Wähler 
. -

~ . 
- . . 

. 
.. . -. . . 

,. 

-' 
. . 
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Art i k e 1 11 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der Bundes­

minister für Inneres betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantrag~diesen Antrag unter 

Verzicht auf die Erste Lesung dem Verfassungsausschuß" zu- ~ ~ 
zuweisen. 
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BEG RUN DUN G 
=================== 

Von welchen Forderungen an ein gerechtes Wahlsystem man auch 

ausgehen mag: es wird sich kaum ein Wahlrecht finden lassen, 

das alle Zielvorstellungen einer Wahlrechts ordnung - wie etwa 

Gleichheit, Gerechtigkeit, Aktivierun~ der Bürgers, Dynamisierung . 

. politischer Strukturen - aleich perfekt verwirklichen könnte. 

Ein reines Mehrheitswahlrecht ~ann zu groben Ungerechtigkeifen 

gegenüber klein~ren Parteien ~~hreni ein reines Listenwahl~echt 

bewirkt, daß es zu einem äußerst geringen Kontakt zwischen den 

Bürgern und ihren ge'dähl ten Volksvertretern korrunt. Beides sind 

extr2me Ausformungen eines Wahlrechts. 

Was auch in anderen Bereichen gilt, gilt auch hier: der ver­

ntinftige Mittelw~g, der Ubertreibungen nicht zuläßt, ist auch 

hier der tragfähige. Absicht ~~ß es jedenfalls sein, ein 

Wahlrecht zu schaffen, das den Wünschen der Bürger entgegen­

·kommt und zu mehr ~1i twirkung des Bürgers auch bei der \'lahl der 

Volksvertreter führt. 

Die ~ahlrechtsreform 1970 hat die Möglichkeit des Reiheris 

und Streichens beseitigt; die neu geschaffenen neun -großen 

L~ndeswahlkreise tragen ebenfalls nicht dazu bei, die Distanz 

Wähler - Gewählter zu verkürzen. Diese Maßnahmen haben viel­

mehr den Abgeordneten von seinem Wähler noch weiter "en~fernt". 

Die Reform hat somit zu "Entpersonalisierung" beigetrügen. 

Die bvp hat versucht, dieser Tatsache entgegenzuwirken: in­

nerhalb der bvp werden Vorwahlen durchgeführt. Diese gew5hr­

leisten ~li tsprache, die dem ~'iähler bei der Personalaus\vahl 

arn offiziellen Wahl tag nicht zugestanden wird. '. 
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Um diesem Manko zu begegnen und die persönliche Beziehung 

zwischen Abgeordneten und v1ählern zu stärken, die gerade 

im Medien-Zeitalter Vorausse~zung einer lebendigen Demokratie 

ist, hat die ÖVP am letzten Parteitag (im IIHodell Österreich") 

verlangt, neben der Einführung der Briefwahl ein verstärktes 

Persönlichkeitswahlrecht vorzusehen. 

Der vorliegende Antr3.g sieht ein Vorzugsstimmensystem:vor. 

Der Bürger hat damit Wahlmöglichkeiten unter den Kandidaten 

der vc~ ihm bevorzugten Partei. Dieses Vorzugsstimmensystenl 

bedeutet, daß eine1seits die Partei gewählt wird und andrer­

seits der WHhler beliebig viele Kandidaten der von ihm ge­

wählten Parteiliste ankreuzen kann. Nach der Ermittlung der 

auf Jie Partei ent~allenden Mandate gelten dann jene Kandidaten 

als gewählt, welche die höchste persönliche Wahlziffer erreicht 

haben. 

Mit diesem System etwa konnten in Südtirol positive Erfahrungen 

gesammel t \verden. Es scheint überdies das System zu sein, das 

am besten mit dem Verfassungsgrundsatz der Verhäitniswahl ver­

einbar ist. 

Letztlich ist von dieser Personalisierung zu erwarten, daß der 

persönliche Kontakt zwischen Gewähltem und Wähler gestärkt und 

die Kandidatenauswahl der Parteien positiv beeinflußt wird. 

Der vorliegende Antrag versucht diese Maximen des verstärkten 

Kontakts zwischen Bürger und Mandatar" sowie die Personalisier~ng 

des \'lahlrcchts mit folgenden Bestimmungen zu erreichen: 

~. 
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1. Wahlkreiseinteilung 

Zur Verbesserung des Kontakts zwischen Nähler und Gewähltem, 

insbesondere auch zur Erleichterung des Vorzugsstimmensystems, 

ist eine Verkleinerung der Wahlkreise vorgesehen. Der vor­

liegende Antrag richtet i~ österreich somit 24 statt derzeit 

9 Wahlkreise ein. Dabei werden die Bundesländer Niederöster­

reich, Oberösterreich "und Wien in 5 und dIe Steiermark i~ 

4 Wahlkreise aufgeteilt. Die Bundesländer Burgenland, Kärnten, 

Salzburg, Tirol und Vorarlberg bilden je einen Wahlkreis. 

2. Vergabe der Vorzugsstirmnen 

Die Kandic1atur für einen Sitz im Nationalrat ist jeweilig 

nur in einem einzigen W?hlkreis zulässig. 

Der amtliche Stimmzettel v7eist sodann für jede Partei in 

alphabetischer Reihenfolge die Liste ihrer Kandidaten im 

"jeweiligen Wahlkreis auf. Der Wähler kann nun6ehr" durch 

Ankreuzen einer beliebigen Anzahl von Kandidaten der von 

ihm gewählten Partei diesem Kandidaten seine Vurzugsstimme 

geben. Er kann daher sogar im Extremfall jeden Bewerber 

der von ilull gewählten Partei eine Vorzugsstirnne erteilen. 

3. Mandatsverteilung 

a) die Anzahl der Mandate des Nationalrates bleibt mit 

183 unvcriindert. 

b) Das Bundesgebiet wird - wie bisher - in zwei Wahlkreis­

verbiinde ""geteilt. 

: 

~" 
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c) der vorliegende Antrag enthält drei Ermittlungsverfahren 

mit folgendem System der Mandatsverteilung: 

1. Ermittlungsverfahren O'lahlkreis): Hare I sches Verfahren 

2. Ermittlungsverfahren', (Bundesland): Hare' sches Verfahren 

" ' .. 

3. Ermittlungsverfahren (l°lahlkreisverbandl: D'Hondt'sches Verfahre:-, 

Im ersten Ermittlungsverfahren erhalten diejenigen Kandidaten 

der jeweiligen Partei, die der Partei zufall8nder. Mandate, 

denen die meisten Vorzugssti~uen gegeben wurden und die somit 

die meisten Wahlpunkte erreicht haben. Entfallen also z.B. 

auf eine wahlwerbende Partei in einem Wahlkreis vier Mandate 

so fallen die I-1and:l.te jenen v ier Bewerbern zu, die bei der / 

Anzahl der Vorzugsstimmen die ersten vier Plätze erreichen habeh. 
// 

J11 den Bundesländer;} die rr.2hrere Hahlkreise aufweisen, vleraen 

die verbleibenden Reststinunen einer Partei sodann addiert und 

die Mandate im z~eiten Er~ittlungsverfahrennach dem selben 

Prinzip vergeben, wobei diejenigen Kandidaten, die auf Grund 

der Anzahl der Vorzugsstimmen diese auf sich vereint haben, 

bereits in einern \'lahlkreis ge\vähl t w}.1rden, aus der Reststirrullen­

liste ausscheiden. 

Die nach dem zweiten Ermittlungsverfahren bzw. in Bundes­

ländern, die nur aus einem Wahlkreis bestehen, aus dem 

ersten Ermittlungsverfahren übrig bleibenden Reststimmen 

wer~cn sodann dem dritten Ermittlungsverfahren zugeführt. 

Die'hier zu vergebenden Mandate werden a~alog ~um Verfahren 

im ersten und zweiten Ermittlungsverfahren den Bewerbern 
zugeteilt. 
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